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Marc Hürzeler, der an der Universität 
 Luzern Sozialversicherungsrecht lehrt, ist 
äusserst produktiv, was das Schreiben 
und Herausgeben von Fachliteratur im 
Bereich der beruflichen Vorsorge (BV) 
angeht. So hat er im Verlag Helbing 
Lichtenhahn ein umfassendes Nach
schlagewerk für Praktiker verfasst, das 
sich sowohl an Juristen als auch an Nicht
juristen richtet. Er führt dabei die Lesen
den in das komplexe Fachgebiet der be
ruflichen Vorsorge ein. Sein Bogen über 
die Theorie zur Praxis ist mit zahlreichen 
Anwendungsbeispielen gespickt, was den 
Zugang zur komplexen Materie erleich
tert. Ausserdem im selben Verlagshaus 
erschienen und von Hürzeler geschrieben 
– allerdings bereits vor zwei Jahren – sind 
eine Textausgabe zum Recht der BV und 
eine Fallsammlung BV mit 30 Übungs
fällen samt Lösungsvorschlägen.

Zurück zum vorliegenden Werk: 
Hürzelers umfassender und übersicht
licher Grundriss richtet sich an Studie
rende an Universitäten, Fachhochschulen 

Seit 1985 regelt das BVG die berufliche 
Vorsorge. Das BVGObligatorium ist 
dabei zentral. Die meisten Destinatäre 
sind jedoch überobligatorisch versichert; 
ihre Vorsorge geht bei Leistungen und 
Beiträgen weiter als das BVGObligato
rium.

Die juristische Dissertation von 
 Michael E. Meier ist punktgenau. Für 
NichtJuristen wird ihre Lektüre an
spruchsvoll. Wir empfehlen sie trotz
dem, da diese Arbeit von bestechen der 
Relevanz ist. Sie setzt an der Schnittstelle 
zwischen Obligatorium und Überob
ligatorium an. Das Anrechnungsprin 
zip – das besagt, dass überobligatorische 
Beiträge und Leistungen auf das Obli
gatorium angerechnet werden – sowie 
die Freizügigkeitsregelung, in Kraft seit 
1995, sind dabei Dreh und Angel
punkt. 

Meier zeigt Entstehung und Zulässig
keit der Anrechnungstatbestände auf. Er 
unterscheidet rechtlich unproblemati

und an Personen, die sich anderweitig 
beruflich weiterbilden. Einerseits ist es 
ein sinnvoller Einstieg in die Materie, 
andererseits  bietet es Vertiefungsmög
lichkeiten in einzelne Rechtsgebiete der 
BV.

sche Anrechnungen von teilweise prob
lematischen und unzulässigen und be
leuchtet das Anrechnungsprinzip auf der 
Leistungs und Kapitalseite.

Neuerscheinungen – im Buchhandel erhältlich

Dieses umfangreiche Nachschlagwerk 
umfasst neben einem ausführlichen Li
teratur und Stichwortverzeichnis acht 
grössere Kapitel zu den Rechtsthemen der 
2. Säule. Hürzeler beginnt mit den allge
meinen Grundlagen, wechselt dann zur 
Organisation der BV und ihren Rechts
beziehungen, sprich den «unzäh ligen Be
rührungspunkte[n] zu anderen Rechtsge
bieten», der Versicherungsun terstellung 
und dem Leistungsrecht. Das fünfte Ka
pitel widmet sich den zentralen Fragen 
der Finanzierung, Beiträge, Vermögens
anlage und Rechnungslegung. Im nächs
ten Teil geht der Autor auf das Themen
feld der Umstrukturierung ein und 
spricht Teil und Gesamtliquida tionen 
von Vorsorgeeinrichtungen sowie Fusio
nen an. Der Fokus liegt da bei auf der Ver
mögensübertragung. Vorsorge und Steu
ern in Kapitel sieben sowie Rechtspflege, 
Strafbestimmungen und Datenschutz im 
letzten Kapitel runden das Ganze ab. n
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Der Autor kann seine Doppelthese der 
hemmenden Wirkung des Anrechnungs
prinzips allerdings nicht empirisch bele
gen. Die erste Annahme der Hemmung 
des rechtswissenschaftlichen Diskurses 
bespricht er im Licht der Rechtsprechung 
des Bundesgerichts. Dieses bejahe und 
begründe bisweilen «ohne die dahinter
liegenden Probleme bewusst anzuspre
chen». Die zweite These der Hemmwir
kung im politischen Diskurs bejaht Meier 
am Schluss seiner Doktorarbeit klar: 
 Obwohl die strukturellen Probleme in
nerhalb der 2. Säule längst bekannt seien, 
könnten die notwendigen Reformen des 
BVG von jeglichen politischen Akteuren 
hinausgezögert werden, «weil die überob
ligatorischen Leistungen und Kapitalien 
gewissermassen als Puffer und Manövrier
masse für die eigenen politischen Interes
sen dienen». Dies findet Meier schlicht 
«untragbar». n
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